
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/12/12 1Ob31/77,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1977

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Cd14

Rechtssatz

Bestand unbestrittenermassen Anschlußp2icht des geschädigten Anrainers an die neue Kanalisationsanlage, so

erfolgte die Au5orderung der Gemeinde, die hauseigene Senkgrube bis spätestens 30.06.1972 außer Betrieb zu setzen

und ihre Abwässer direkt in das ö5entliche Kanalnetz einzuleiten, im Rahmen jener Befehlsgewalt und Zwangsgewalt,

die gegenüber anderen Rechtssubjekten das maßgebende Unterscheidungsmerkmal zwischen Hoheitsverwaltung und

Privatwirtschaftsverwaltung der Körperschaften des öffentlichen Rechtes bildet.

Entscheidungstexte

1 Ob 31/77

Entscheidungstext OGH 12.12.1977 1 Ob 31/77

Veröff: SZ 50/159

1 Ob 31/78

Entscheidungstext OGH 15.12.1978 1 Ob 31/78

Vgl auch; Beisatz: Anschlußpflicht nach der Bauordnung der Landeshauptstadt Salzburg. (T1) Veröff: SZ 51/184 =

JBl 1980,146
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